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Haftungsausschluss 
Dieses Dokument wurde im Rahmen des Gesundheitsprogramms (2014-2020) auf der Grundlage eines 
Einzelvertrags mit der im Auftrag der Europäischen Kommission tätigen Exekutivagentur für Verbraucher, 
Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel (CHAFEA) erarbeitet. Der Inhalt dieses Dokuments gibt die 
Ansichten des Auftragnehmers wieder, welcher hierfür die alleinige Verantwortung trägt; es kann keinesfalls als 
Wiedergabe der Ansichten der Europäischen Kommission und/oder der CHAFEA oder einer anderen Einrichtung 
der Europäischen Union ausgelegt werden. Die Europäische Kommission und/oder die CHAFEA übernehmen 
weder eine Gewähr für die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Angaben noch übernehmen sie die 
Verantwortung für deren Verwendung durch Dritte. 

Checkliste für nationale 
Kontaktstellen 
für eine gute Patienteninformation zur grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung1 

                                                                                 Patientenorganisationen  
 
 
 

In der Richtlinie 2011/24/EU* wird darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, 
angemessene und verständliche Informationen über alle Aspekte der 
grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung* bereitzustellen, damit 
Patienten ihre Rechte in der Praxis wahrnehmen können. Die nationalen 
Kontaktstellen* für die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung (NKS) 
spielen bei der Bereitstellung solcher Informationen für mobile Patienten eine 
wichtige Rolle. 

 
Darüber hinaus sind die nationalen Kontaktstellen* dazu verpflichtet, Patienten 
auch indirekt zu informieren, indem sie anderen Akteuren der 
grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung*, beispielsweise 
Gesundheitsdienstleistern, staatlichen Gesundheitsdiensten* oder 
Krankenversicherungsträgern* sowie Patientenorganisationen Informationen 
zur Verfügung stellen. 

 
Das vorliegende Dokument ist als Checkliste für die sachgerechte Information 
von Patientenorganisationen gedacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Begriffe in dieser Checkliste sind im begleitenden 
alphabetischen Glossar erläutert und definiert. 
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① Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung 

1.1 Rechte und Ansprüche der Patienten 
 Erläutern Sie den Patientenorganisationen ausführlich, was unter dem Recht auf 

grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung* zu verstehen ist 
 

 Machen Sie deutlich, dass es zwei unterschiedliche Möglichkeiten gibt, eine 
grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung* in Anspruch zu nehmen: nach der 
Richtlinie 2011/24/EU* und nach den Verordnungen über die soziale Sicherheit 
(EG) Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009* 

 
 Stellen Sie Informationen über den (sachlichen, persönlichen und territorialen) 

Anwendungsbereich der Richtlinie 2011/24/EU* einerseits und der Verordnungen 
über die soziale Sicherheit (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009* andererseits zur 
Verfügung 

 
 Informieren Sie über die allgemeinen Grundsätze der beiden EU-

Rechtsinstrumente. Zum Beispiel: 
• „Nach den Verordnungen über die soziale Sicherheit (EG) Nr. 883/2004 und 

Nr. 987/2009 haben Patienten Anspruch auf Übernahme der Kosten für ihre 
Behandlung im Ausland, als ob sie im System der sozialen Sicherheit des 
betreffenden Landes versichert wären.“ 

• „Nach der Richtlinie 2011/24/EU haben Patienten Anspruch auf Übernahme 
der Kosten für die Behandlung im Ausland, als ob die Behandlung in ihrem 
Heimatland erfolgen würde.“ 

 
 Weisen Sie auf den Unterschied zwischen ungeplanter* und geplanter* 

medizinischer Behandlung im Ausland hin 
 

 Informieren Sie die Patientenorganisationen darüber, für welche Art von 
Behandlungen eine Vorabgenehmigung* eingeholt werden muss (sowohl nach den 
Verordnungen über die soziale Sicherheit (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009* als 
auch nach der Richtlinie 2011/24/EU*) 
Wenn es eine öffentlich zugängliche Liste gibt, der zu entnehmen ist, für welche 
Behandlungen eine Vorabgenehmigung* eingeholt werden muss, sollten Sie auf 
diese Liste hinweisen 

 
 Informieren Sie darüber, in welchen Situationen ein Antrag auf Vorabgenehmigung* 

vom staatlichen Gesundheitsdienst*/Krankenversicherungsträger* genehmigt 
werden muss (Dies ist der Fall, wenn die betreffende Behandlung im Heimatland 
des Patienten Teil der durch die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit 
abgedeckten Leistungen ist und der Patient dort nicht innerhalb eines medizinisch 
vertretbaren Zeitraums behandelt werden kann) 

 
 Machen Sie deutlich, dass Patienten nach den Verordnungen über die soziale 

Sicherheit (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009* und nach der Richtlinie 
2011/24/EU* Anspruch auf vollständige oder teilweise Übernahme der ihnen im 
Ausland entstehenden Kosten für Rechnung ihres staatlichen 
Gesundheitsdienstes*/Krankenversicherungsträgers* haben 

 
 Informieren Sie über Kostenerstattung und Kosten sowohl nach den Verordnungen 
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über die soziale Sicherheit (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009* als auch nach der 
Richtlinie 2011/24/EU* 

 
 Informieren Sie die Patientenorganisationen über die geltenden Verfahren für die 

Einlegung einer Beschwerde und von Rechtsbehelfen 
 

 Informieren Sie außerdem über mögliche Rechte und Ansprüche im 
Zusammenhang mit einer Behandlung im Ausland, die sich aus einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften ableiten, beispielsweise im Rahmen nationaler 
Gesundheitsprojekte für Grenzregionen 

 
 

1.2. Die Unterschiede zwischen der Richtlinie 2011/24/EU* und 
den Verordnungen über die soziale Sicherheit* 

 Informieren Sie die Patientenorganisationen über die unterschiedlichen 
Konsequenzen, die mit den beiden Möglichkeiten verbunden sind und die das 
Spektrum der abgedeckten Gesundheitsdienstleistungen, die Voraussetzungen für 
den Zugang zu einer medizinischen Behandlung sowie die finanziellen Folgen 
betreffen 

 
 Erläutern Sie die Vor- und Nachteile der grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung* nach der Richtlinie 2011/24/EU* einerseits und den 
Verordnungen über die soziale Sicherheit (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009* 
andererseits 

 
 Weisen Sie auf die Unterschiede bei den geltenden Sätzen und Zahlungsweisen 

nach der Richtlinie 2011/24/EU* bzw. den Verordnungen über die soziale 
Sicherheit (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009* hin 

 
 Informieren Sie die Patientenorganisationen darüber, dass die Verordnungen über 

die soziale Sicherheit EG) Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009* vorrangig anzuwenden 
sind, wenn die Bedingungen für die Erteilung einer Vorabgenehmigung* nach den 
Bestimmungen dieser Verordnungen erfüllt sind, es sei denn der Patient beantragt 
ausdrücklich eine andere Vorgehensweise 

 
 
② Eine größere Auswahl an Gesundheitsdienstleistungen 

 Informieren Sie die ausländischen Patientenorganisationen über die 
Behandlungsmöglichkeiten in Ihrem Land. Informieren Sie außerdem die 
inländischen Patientenorganisationen über die Behandlungsmöglichkeiten in 
anderen EU*-/EWR*-Ländern. Holen Sie entsprechende Informationen bei der 
nationalen Kontaktstelle* im betreffenden Land ein 

 
 Informieren Sie die Patientenorganisationen über die Möglichkeiten, die für 

Patienten bestehen, für Behandlungen, die durch die Vorschriften der sozialen 
Sicherheit ihres Heimatlandes* nicht abgedeckt sind, die jedoch Teil der nach den 
Vorschriften der sozialen Sicherheit des Behandlungslandes* abgedeckten 
Leistungen bei Krankheit sind, eine Vorabgenehmigung* nach den Verordnungen 
über die soziale Sicherheit (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009* zu beantragen 

 
Informieren Sie die Patientenorganisationen darüber, dass zwar nach den 
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Verordnungen über die soziale Sicherheit* oder der Richtlinie 2011/24/EU* 
vorgeschrieben ist, dass die Behandlung zu den Leistungen gehören muss, 
auf die der Patient nach den Vorschriften der sozialen Sicherheit seines 
Heimatlandes* Anspruch hat (beispielsweise mit Blick auf die Pflicht, eine 
Vorabgenehmigung* zu erteilen, wenn sich ansonsten die Behandlung 
unangemessen verzögert), dass dies jedoch nicht zwingend bedeutet, dass 
im Ausland genau das gleiche Behandlungsverfahren angewendet werden 
muss. Solange die Behandlung selbst abgedeckt ist, hat der Patient auch 
dann Anspruch auf eine gleiche Behandlung im Ausland, wenn die 
Behandlung nach neuen Verfahren und Methoden oder nach alternativen 
Verfahren erfolgt. Grundlage dieser Verfahren sollten jedoch stets der Stand 
der Technik und der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf internationaler 
Ebene sein. Darüber hinaus muss die Behandlung nach dem Stand der 
nationalen und internationalen Wissenschaft als übliche Behandlung 
angesehen werden (siehe C-157/99 Smits-Peerbooms) 

 
 Informieren Sie die Patientenorganisationen über die Möglichkeiten, die für den 

Versicherungsmitgliedstaat* bestehen, zu beschließen, neben den Kosten der 
grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung* weitere damit verbundene Kosten 
zu erstatten, z. B. Übernachtungs- und Reisekosten oder zusätzliche Kosten, die 
für Personen mit Behinderungen anfallen können 

 
 Informieren Sie die Patientenorganisationen über den in der Richtlinie 2011/24/EU* 

formulierten Schwerpunkt, wonach die Zusammenarbeit zwischen den Ländern 
gefördert werden soll (z. B. durch die Einrichtung von europäischen 
Referenznetzwerken* oder im Rahmen elektronischer Gesundheitsdienstleistungen 
(e-Health)) – mit dem Ziel, Patienten, die eine Spezialbehandlung benötigen oder 
die an einer seltenen Krankheit leiden, eine größere Auswahl an 
Gesundheitsdienstleistern zu bieten und ihnen den Zugang zu einer 
Spezialbehandlung im Ausland zu erleichtern 

 
 
③ Zugang zur Gesundheitsversorgung im Ausland 

 Informieren Sie über Wartelisten 
 

 Informieren Sie die Patientenorganisationen darüber, dass für die Behandlung 
durch einen Facharzt möglicherweise eine Überweisung eines 
Allgemeinmediziners* erforderlich ist 

 
 Informieren Sie über mögliche Beschränkungen bei der Krankenhausaufnahme 

ausländischer Patienten 
 

 Stellen Sie Informationen über die Zugänglichkeit der Krankenhäuser in Ihrem Land 
bereit 

 

④ Gute Vorbereitung der Patienten ist wichtig 

 Weisen Sie die Patientenorganisationen darauf hin, dass es wichtig ist, dass die 
Patienten gut informiert und gut vorbereitet sind, wenn sie 



5  

Gesundheitsdienstleistungen im Ausland in Anspruch nehmen wollen: 
 

Vor der Entscheidung für die grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung: 

- Bevor sie zur Behandlung ins Ausland reisen, sollten sich die Patienten genau 
über ihre Rechte und Ansprüche bei der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung* sowohl nach den Verordnungen über die soziale 
Sicherheit* als auch nach der Richtlinie 2011/24/EU* informieren 

- Den Patienten muss bewusst sein, welche finanziellen Auswirkungen mit ihrer 
Entscheidung verbunden sind und welche Voraussetzungen für eine 
Kostenübernahme zu beachten sind 

- Die Patienten müssen sich darüber im Klaren sein, welche Behandlungskosten 
sie privat bezahlen und somit selbst tragen müssen 

- Die Patienten müssen darüber informiert sein, dass häufig eine 
Vorabgenehmigung* des zuständigen staatlichen 
Gesundheitsdienstes*/Krankenversicherungsträgers* vorgelegt werden muss 

- Patienten, die ohne ein von ihrem staatlichen 
Gesundheitsdienst*/Krankenversicherungsträger* ausgestelltes, gültiges 
europäisches Formular S2* ins Ausland reisen, muss bewusst sein, dass sie die 
Behandlung privat bezahlen müssen. Sie haben dann lediglich die Möglichkeit, 
nach ihrer Rückkehr ins Heimatland nachträglich eine Kostenerstattung zu 
beantragen 

- Die Patienten müssen sich selbst über die gewünschte Behandlung sowie über 
den Gesundheitsdienstleister oder das Krankenhaus, bei dem sie die 
Behandlung vornehmen lassen wollen, informieren 

- Die Patienten müssen sich selbst darüber informieren, ob eine Überweisung 
eines Allgemeinmediziners* erforderlich ist 

- Die Patienten müssen darüber informiert werden, dass eine private 
Reiseversicherung oder Zusatzkrankenversicherung gegebenenfalls für sie 
wichtig sein kann 

 
Vor der Reise ins Ausland zur Behandlung: 
- Die Patienten müssen über ihr Recht auf Einwilligung nach vorheriger Aufklärung 

aufgeklärt werden 
- Den Patienten muss bewusst sein, dass es wichtig ist, sich um die Weitergabe 

ihrer Patientenakte an den Gesundheitsdienstleister im Ausland zu kümmern, 
und dass sie gegebenenfalls die Übersetzung dieser Unterlagen veranlassen 
müssen 

- Den Patienten muss klar sein, dass sie sich möglicherweise selbst um einen 
Dolmetscher kümmern müssen, wenn sie die Sprache des 
Gesundheitsdienstleisters oder der medizinischen Fachkräfte im Ausland nicht 
verstehen 

- Die Patienten müssen darauf hingewiesen werden, dass es wichtig ist, sich um 
eine ordnungsgemäße Nachversorgung nach ihrer Rückkehr ins Heimatland zu 
kümmern, damit die Kontinuität der medizinischen Betreuung gewährleistet ist 

 
Während der Behandlung im Ausland: 
- Die Patienten müssen darüber informiert werden, dass es wichtig ist, dass der 

behandelnde Gesundheitsdienstleister im Ausland die Patientenakte entweder 
schriftlich oder in elektronischer Form dokumentiert 

- Den Patienten muss bewusst sein, dass es wichtig ist, dass sie sämtliche 
Unterlagen, die sie später ihrem zuständigen staatlichen 
Gesundheitsdienst*/Krankenversicherungsträger* vorlegen müssen, sammeln 
und sicher aufbewahren, damit sie eine Kostenerstattung beantragen können. 
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Gegebenenfalls muss der Patient diese Unterlagen übersetzen lassen 
 

Nach der Behandlung im Ausland: 
- Die Patienten müssen darauf hingewiesen werden, dass sie das Recht auf 

gleiche Behandlungsgebühren wie inländische Patienten haben 
- Die Patienten müssen darauf hingewiesen werden, dass es wichtig ist, den 

behandelnden Gesundheitsdienstleister gegebenenfalls darüber zu informieren, 
dass sie die von ihm ausgestellten Verschreibungen nach ihrer Rückkehr in 
ihrem Heimatland einlösen wollen 

- Die Patienten müssen darauf hingewiesen werden, dass es wichtig ist, die 
Weitergabe der vom behandelnden Gesundheitsdienstleister im Ausland 
dokumentierten Patientenakte an den Gesundheitsdienstleister im Heimatland 
zu veranlassen 

 

⑤ Europäische Referenznetzwerke 

 Informieren Sie die Patientenorganisationen über die Arbeit der Europäischen 
Referenznetzwerke* 

 

⑥ Patientenorganisationen 

 Informieren Sie die Patientenorganisationen über Existenz und Aufgaben des 
Europäischen Patientenforums 

 
 Sorgen Sie dafür, dass den Patientenorganisationen bekannt ist, dass sie sich an 

die nationale Kontaktstelle* eines anderen EU*-/EWR*-Landes wenden können, um 
sich über die Patientenorganisationen in dem betreffenden Land zu informieren 

 
 
⑦ Patientenrechte 

 Stellen Sie den Patientenorganisationen Informationen über die Patientenrechte in 
der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung* nach der Richtlinie 
2011/24/EU* zur Verfügung 
Die Rechte der Patienten umfassen unter anderem: 
• Das Recht darauf, von der nationalen Kontaktstelle* sowohl ihres 

Heimatlandes* als auch des Behandlungslandes* Informationen zu erhalten 
• Das Recht auf Einwilligung nach vorheriger Aufklärung und darauf, vom 

Gesundheitsdienstleister im Ausland bestimmte Informationen zu erhalten 
• Das Recht auf gleiche Behandlungsgebühren wie inländische Patienten 
• Das Recht auf Schutz ihrer personenbezogenen Daten 
• Das Recht auf Zugang zu ihrer Patientenakte und auf deren Weitergabe 
• Das Recht auf transparente Verfahren und Mechanismen für die Einlegung einer 

Beschwerde und von Rechtsbehelfen 
• Das Recht auf Zugänglichkeit von Krankenhäusern 

 
 Informieren Sie die ausländischen Patientenorganisationen über die 

Patientenrechte nach den nationalen Rechtsvorschriften Ihres Landes. Informieren 
Sie außerdem die inländischen Patientenorganisationen über die Patientenrechte 
in anderen EU*-/EWR*-Ländern. Holen Sie entsprechende Informationen bei der 
nationalen Kontaktstelle* im betreffenden Land ein 
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⑧ Nationale Kontaktstellen 

 Informieren Sie die Patientenorganisationen über Existenz und Aufgaben der 
nationalen Kontaktstellen* (NKS) 

 
 Weisen Sie dabei darauf hin, welche Informationen von der nationalen 

Kontaktstelle des Heimatlandes* oder des Versicherungsmitgliedstaats* des 
Patienten bereitgestellt werden müssen und welche Informationen von der 
nationalen Kontaktstelle des Behandlungslandes* bereitzustellen sind 
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